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Direktzahlungen für umweltfreundliche Heizsysteme,
Photovoltaik-Anlagen und Elektromobilität



  

„Raus aus Öl” Landesförderung für Heizungstausch

„Raus aus Öl” Landesförderung für solarthermische Anlagen

Gefördert wird der Tausch von fossilen Heizsystemen sowie von Stromheizungen (Nachtspeicher- und Elektrodirekt- 
heizungen) gegen klimafreundliche Wärmepumpen:

Gefördert werden Investitionen in neue solarthermische Anlagen sowie in neue wasserbasierende Hybridanlagen.

Deckelung OHNE Heizungsanbindung: Der Maximalbetrag für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser beträgt 4.500 Euro (= 
maximal 15 m²), für drei oder mehr Wohneinheiten 1.200 Euro je Wohneinheit (= maximal 4 m²), für Sondernutzungen oder 
unternehmerische Nutzungen 9.000 Euro (= maximal 30 m²).

Deckelung MIT Heizungsanbindung: Der Maximalbetrag für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser beträgt 6.000 Euro (= 
maximal 20 m²), für drei oder mehr Wohneinheiten 1.800 Euro je Wohneinheit (= maximal 6 m²).

Hinweis: Die Förderung ist mit maximal 30 % der anrechenbaren Investitionskosten begrenzt.

Hinweis: Die Förderungen sind jeweils mit maximal 30 % der anrechenbaren Investitionskosten begrenzt. Die Förderung 
von Scheitholz- und Kombikesseln kann im Großraum Graz (Stadt Graz, Feldkirchen bei Graz, Gössendorf, Hart bei Graz, 
Hausmannstätten, Raaba-Grambach, Seiersberg-Pirka) nicht in Anspruch genommen werden.

Je m² Bruttokollektorfläche € 300,-

Grundwasser- und Erdwärmepumpen € 2.500,–

Luftwärmepumpe € 1.000,–

+ Zuschlag für Umwälzpumpen (Pauschalbetrag) € 500,–

Diese Information wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Haftung jeglicher Art kann jedoch nicht übernommen bzw. abgeleitet werden. Stand Februar 2023

Bundesförderung „Sauber Heizen für Alle“

Für einkommensschwache Haushalte wird der Tausch eines fossilen Heizsystems (Öl, Gas, Allesbrenner, Stromdirektheizung) 
gegen eine klimafreundliche Holzzentralheizung, Wärmepumpe (GWP1 < 1.500) oder einen Nah-/Fernwärmeanschluss mit 
bis zu 100 % der Kosten gefördert. Die maximal förderfähigen Kosten betragen, je nach Technologie, 22.188 bis 32.563 
Euro. Gefördert werden Haushalte, deren monatliches Nettoeinkommen (Jahreseinkommen inkl. Sonderzahlungen geteilt 
durch 12) unter einem bestimmten Wert liegt. Beispiele:

Förderung für einen Haushalt mit 1 Person: 100 % bis zu 1.554 Euro, 75 % bis zu 1.808 Euro

Haushalt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern: 100 % bis zu 3.263 Euro, 75 % bis zu 3.797 Euro

Bundesförderung „raus aus Öl und Gas” für Heizungstausch

Gefördert wird der Tausch eines fossilen Heizsystems (Öl, Gas, Allesbrenner, Strom-Direktheizung) gegen eine klima-
freundliche Wärmepumpe:

Für Ein-/Zweifamilienhäuser (max. 50% der Kosten) € 7.500,–

Bonus für die Errichtung einer Solaranlage (mind. 6 m²) € 1.500,–

Bonus „Raus aus Gas“ bei Ersatz einer Gasheizung € 2.000,–

Für Mehrfamilienhäuser bis zu € 10.000,– bzw. € 1.500,– pro Wohneinheit (max. 35% der Kosten)



 

Diese Information wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Haftung jeglicher Art kann jedoch nicht übernommen bzw. abgeleitet werden. Stand Februar 2023

Bundesförderung Photovoltaikanlagen und Stromspeicher

Bundesförderung Elektromobilität

Gefördert wird die Anschaffung von neuen Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb, Brennstoffzellenfahrzeugen, Plug-in-
Hybridfahrzeugen sowie Elektrofahrzeugen mit Range-Extender bzw. Reichweitenverlängerer zur Personenbeförderung 
bzw. zur Güterbeförderung (gemeinsame Förderaktion von BMK und Fahrzeugimporteuren). Voraussetzung ist der Nach-
weis, dass das Fahrzeug mit Strom aus Erneuerbaren Energieträgern angetrieben wird.

EAG-Investitionszuschuss

Förderung für Neubauten / Erweiterungen von PV-Anlagen bis 10 kWp € 285,–/kWp

Förderung für Neubauten / Erweiterungen von 10 bis 20 kWp € 250,–/kWp

Förderung für Neubauten / Erweiterungen von 20 bis 1.000 kWp nach Bieterverfahren

Für gleichzeitig errichtete Stromspeicher-Anlagen € 200,–/kWh

Förderbar sind max. 30 % der förderbaren Kosten.

EAG-Marktprämie (alternativ zum Investitionszuschuss für Anlagen > 10 kWp)

Zuschlag pro verkaufter kWh Photovoltaik-Strom für 20 Jahre nach Bieterverfahren

Reine Elektro- und Brennstoffzellen-PKWs € 5.000,–

Andere Elektrofahrzeuge (Plug-In Hybrid, Transporträder, Motorräder, ...) € 450,– bis € 2.500,–

E-Ladeinfrastruktur (intelligentes Ladekabel, Wallbox, …) € 600,– bis € 1.800,–

Sonstige Fördermöglichkeiten

Wohnbauförderung: Förderungskredit, Annuitätenzuschüsse, Häuslbauerbonus

Gemeindeförderungen für Private und Unternehmen (bei der jeweiligen Gemeinde anfragen)

„Raus aus Öl-Bonus“ für Unternehmen, Gemeinden, Vereine
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KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11
4861 Schörfling am Attersee

T +43 7662 8963
E kontakt@knv.at
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